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Bundesregierung beschließt Bericht am 03. September 2025 – Kernaussagen:

▪ Bericht ist unabhängig vom „Monitoring“ der Energiewende!

▪ Der Bericht untersucht zwei Szenarien:

▪ ein Zielszenario geht davon aus, dass die gesetzlichen und politischen Ziele 

erreicht werden

▪ ein Szenario "Verzögerte Energiewende“ untersucht, wie sich z.B. ein verzögerter 

Ausbau der Erneuerbaren und geringere Nachfrageflexibilitäten auf die 

Versorgungssicherheit auswirken

▪ Die Stromversorgung in Deutschland ist gewährleistet, wenn bis 2035 zusätzliche 

steuerbare Kapazitäten von bis zu

▪ 22,4 GW (Zielszenario) bzw. 

▪ bis zu 35,5 GW (Szenario "Verzögerte Energiewende") errichtet werden. 

▪ Dies sind Bruttowerte, die den Zubau ohne Stilllegungen beziffern.

▪ Letzter Bericht von 2023 sprach von 17 bis 20 GWh bis 2030.

▪ Schließung der Lücke ggf. auch teilweise durch Batteriespeicher möglich.

Veröffentlichung des Versorgungssicherheitsmonitorings – BNetzA
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Bundeswirtschaftsministerin Katharina Reiche am 15. September 2025 bei Präsentation des Monitoringberichts:

„Die Annahme, dass Strom aus erneuerbaren Energien praktisch zum 

Nulltarif zur Verfügung gestellt werden kann, ist bei Berücksichtigung des 

Gesamtsystems falsch – durch diese verkürzte Sichtweise entstehen 

enorme wirtschaftliche Risiken.“
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Monitoringbericht zur Energiewende vom 15. September 2025:

▪ Weitere Aussagen der Bundeswirtschaftsministerin Katharina Reiche im 

Zusammenhang mit der Präsentation des Berichts:

▪ „Die deutsche Energiewende steht an einem Scheideweg.“

▪ „auch Versorgungssicherheit, Bezahlbarkeit und Kostentragfähigkeit des 

Energiesystems müssten ins Zentrum rücken“

▪ Weiterhin hoher EE-Ausbau zur Erreichung der Klimaziele erforderlich.

▪ Strombedarf 2030 bei ca. 600 – 700 TWh (anstelle 750 TWh, derzeit 512 TWh)

▪ Vorschlag von zehn Schlüsselmaßnahmen (u.a. ehrliche Bedarfsermittlung und 

Planungsrealismus, bessere Koordination des EE-Ausbaus und von Flexibilitäten 

mit vorhandenen und geplanten Netzkapazitäten, konsequente Abschaffung der 

fixen Einspeisevergütung und keine Vergütung bei negativen Preisen, zweiseitige 

CfDs)

Politik: damals und heute
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Politik: damals und heute – erste Resonanz in der Presse
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Zum Inhalt des damaligen Kraftwerkssicherheitsgesetzes (KWSG):

▪ Ausgangspunkt der geplanten Ausschreibung (wasserstofffähiger) Gaskraftwerke 

war die Überbrückung von Versorgungsengpässen, die aufgrund der Fluktuation 

erneuerbarer Energien und dem Kohleausstieg auftreten (werden).

▪ Diesem (künftigen) Problem ist die Ampelregierung mit der Kraftwerksstrategie 

begegnet, auf welche sie sich am 5. Juli 2024 im Rahmen des Wachstumspaketes 

für die Wirtschaft geeinigt hat, nachdem diese zuvor bereits im Februar 2024 

zwischen den Koalitionsspitzen vereinbart wurde.

▪ Die Kraftwerke werden aufgrund ihrer Reservefunktion selten gebraucht, was ihren 

Betrieb über wenige Betriebsstunden im Jahr unrentabel machen wird.

▪ Der damalige Referentenentwurf wurde kurz nach dem Zerbrechen der 

Ampelregierung vorgelegt, der letztendlich von der Unionsfraktion abgelehnt wurde, 

weil er nach ihren Angaben nicht technologieoffen und marktwirtschaftlich genug sei 

und man pragmatischere Lösungen brauche.

Damalige Bestrebungen der Ampelregierung
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Zum Inhalt des damaligen KWSG – Ausschreibung in zwei Säulen:

▪ Das KWSG sah vor, dass in einer ersten Säule zeitnah zunächst 5 Gigawatt (GW) 

an neuen H2-Ready-Gaskraftwerken ausgeschrieben werden sollen, die aus dem 

KTF finanziert werden.

▪ Zusätzlich sollten über eine separate Ausschreibung bestehende Gaskraftwerke in 

einem Umfang von 2 GW auf einen zukünftigen Wasserstoffbetrieb umgerüstet 

werden. 

▪ Sowohl die geplanten neuen H2-Ready-Gaskraftwerke sowie die modernisierten 

Bestandskraftwerke sollten ab dem achten Jahr nach ihrer Inbetriebnahme bzw. 

Modernisierung auf grünen oder blauen Wasserstoff (H2) umgestellt werden.

▪ Weiterhin sollte das Kraftwerkssicherheitsgesetz vorsehen, dass es eine Förderung 

für reine Wasserstoffkraftwerke, sog. Sprinteranlagen, für 500 Megawatt (MW) 

geben soll sowie eine Förderung für Langzeitspeicher, ebenfalls mit einer Kapazität 

von 500 MW. 

▪ In einer zweiten (umlagefinanzierten) Säule sollten durch das KWSG zudem weitere 

5 GW reine Gaskraftwerke ausgeschrieben werden, die als Brücke in einen 

umfassenden, technologieoffenen Kapazitätsmechanismus beschrieben werden, 

der ab 2028 operativ sein soll.

Damalige Bestrebungen der Ampelregierung
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Beihilferechtliche Aspekte:

▪ Um die beihilferechtliche Genehmigung der Kommission (Art. 107 I, III, 108 III 3 

AEUV; konkretisiert durch die Leitlinien für staatliche Klima-, Umweltschutz- und 

Energiebeihilfen 2022) schneller zu erlangen, wurde der Fördermechanismus 

(teilweise) als Dekarbonisierungs-, nicht als Versorgungssicherheitsmaßnahme 

deklariert. 

▪ Aus diesem Grund war im KWSG der verpflichtende Umstieg von Erdgas auf 

Wasserstoff nach einer fixen Betriebszeit vorgesehen; nach dem Ablauf dieser Frist 

sollte auch eine gemischte Befeuerung mit Erdgas und Wasserstoff nicht zulässig 

sein.

▪ Grundsätzliche Verständigung mit der Kommission erzielt, da – wie oben 

beschrieben – für die wasserstofffähigen Kraftwerke andere beihilferechtliche 

Regelungen gelten. Sie dienen nicht der Versorgungssicherheit, sondern der 

Dekarbonisierung; insbesondere der genaue Bedarf an Versorgungsleistung zur 

Sicherstellung der Versorgungssicherheit musste daher nicht nachgewiesen werden 

und das Primat der Technologieoffenheit galt nicht.

Damalige Bestrebungen der Ampelregierung
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Im Koalitionsvertrag heißt es zum Thema Kraftwerksstrategie:

▪ „Wir werden durch schnellstmögliche technologieoffene Ausschreibungen verlässliche Rahmenbedingungen für Investitionen in 

ausreichend gesicherte Leistung und Versorgungssicherheit schaffen. 

▪ Den Bau von bis zu 20 GW an Gaskraftwerksleistung bis 2030 wollen wir im Rahmen einer zügig zu überarbeitenden 

Kraftwerksstrategie technologieoffen anreizen. 

▪ Die neuen Gaskraftwerke sollen deutschlandweit vorrangig an bestehenden Kraftwerksstandorten entstehen und regional nach 

Bedarfen gesteuert werden. 

▪ Durch einen technologieoffenen und marktwirtschaftlichen Kapazitätsmechanismus kann ein systemdienlicher Technologiemix 

aus Kraftwerken und Erzeugungsanlagen (zum Beispiel Bioenergie und Kraft-Wärme-Kopplung (KWK)), Speichern und 

Flexibilitäten entstehen. 

▪ Freie Kapazitäten industriell genutzter KWK-Anlagen wollen wir stärker nutzen. Ein größeres Energieangebot dient der 

Stabilisierung und Reduzierung der Stromkosten. 

▪ Dazu sollen künftig Reservekraftwerke nicht nur zur Vermeidung von Versorgungsengpässen, sondern auch zur Stabilisierung 

des Strompreises zum Einsatz kommen.“
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Aktueller Diskussionsstand (BT-Drs. 21/1203 vom 12. August 2025) laut BMWE 

auf kleine Anfrage der AfD im Bundestag:

▪ Details der Kraftwerksstrategie noch nicht finalisiert

▪ Keine Vorauswahl der Standorte, sondern Bezuschlagung der Gebote in einem 

wettbewerblichen Verfahren

▪ Kraftwerke unterliegen den nationalen und europäischen Klimazielen und müssen 

damit langfristig vollständig dekarbonisiert sein

▪ Ggf. teilweise Übernahme des KWSG-Entwurfs der Ampelregierung?

▪ Ministerin Reiche hält nach eigenen Angaben am Plan fest, noch 2025 mit den 

ersten Ausschreibungen zu beginnen

▪ Andreas Lenz, energiepolitischer Sprecher der CDU/CSU-Fraktion, hält 2025 für 

unrealistisch und strebt als Ziel das erste Halbjahr bzw. erste Quartal 2026 an

▪ Bundesnetzagentur äußert sich dahingehend, dass zwischen der Verabschiedung 

des Gesetzes und der ersten Ausschreibung sieben Monate liegen können

▪ Nebenaspekt: Neuregelung der individuellen Netzentgelte seitens BNetzA weiterhin 

offen (Säcker RdE 2025, 161 vs. Qureischie/Zabout (BK 4) RdE 2025, 333)

Status quo August / September 2025
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Ihr Ansprechpartner
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▪ Erneuerbare Energien

▪ Fernwärme und Contracting-Lösungen 
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Empfohlener Anwalt für Energierecht, The Legal 500 2025

Partner der nächsten Generation im Energierecht, The Legal 500 2025

Oft empfohlener Anwalt für den Energiesektor, JUVE 2024/2025 

"Markus Böhme ist ein sehr kompetenter und freundlicher Partner mit Spezialisierung auf den Energiebereich.“, Mandant, The Legal 500 2024 

Empfohlener Anwalt im Bereich Branchenfokus Energie, The Legal 500 2024

Name der nächsten Generation für Branchenfokus: Energie, The Legal 500 2019 – 2024

Aufsteiger im Bereich Energiewirtschaftsrecht, JUVE 2023/2024 – 2024/2025

„fundiertes Fachwissen u. lösungsorientiert“, Mandant; „immer auf den Punkt“, Wettbewerber, JUVE 2023/2024

"Sehr detaillierte Kenntnisse im Energierecht", Mandant, JUVE 2022/2023

"Pragmat. u. geschätzt", "fachl. auf hohem Niveau", Wettbewerber, JUVE 2022/2023

Führender Anwalt für Energiewirtschaftsrecht, Deutsches Institut für Rechtsabteilungen und Unternehmensjuristen (diruj) – Kanzleimonitor 2021/2022 – 2024/2025

Oft empfohlener Anwalt für Energiewirtschaftsrecht: Regulierung, JUVE 2021/2022 – 2024/2025

Rising Star für Energierecht, Euromoney Expert Guides 2019 – 2020
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Oft empfohlener Anwalt, Who is Who Legal 2023 - 2024
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